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Elterninformation zum Schulstart nach den Osterferien am 19.04.2021 

Liebe Eltern der Wiesbachschule, 

mit diesem Schreiben erhalten Sie alle relevanten Informationen zum Schulstart nach den Osterferien am 

Montag, 19.04.2021. Die wichtigste Veränderung zum Schulbetrieb vor den Ferien wird die Testpflicht der 

Schülerinnen und Schüler sowie des gesamten schulischen Personals sein.  

Alle Maßnahmen sind zunächst bis zum 09.05.2021 begrenzt. Über das weitere schulische Vorgehen ab 

dem 10.05.2021 werden wir Sie umgehend informieren, sobald uns dazu etwas vorliegt.  

Verweisen möchten wir zudem auf die angehängten Schreiben des hessischen Kultusministeriums. Außer-

dem werden wir alle Informationen auch auf unserer Homepage www.wiesbachschule.de veröffentlichen. 

 

Unterrichtsorganisation 

Der Unterricht findet für alle Klassen weiterhin im Wechselmodell statt. Die Gruppenzuordnungen der Kin-

der bleiben grundsätzlich bestehen. Der Schwimmunterricht im Jahrgang 3 entfällt.  

 Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

19.04. – 23.04.2021 A B Notbe-
treuung A B Notbe-

treuung A 

26.04. – 30.04.2021 A B Notbe-
treuung A B Notbe-

treuung B Notbe-
treuung 

03.05. – 07.05.2021 A B Notbe-
treuung A B Notbe-

treuung A 

 

Die Unterrichtszeiten und die Zeiten der Notbetreuung bleiben unverändert wie vor den Osterferien. 

 
Unterrichtszeiten Unterricht 

pro Woche 
 Notbetreuung 

Dienstag, Donnerstag, Freitag Montag - Donnerstag Freitag 

Jahrgang 1 2. – 5. Std. 2. – 5. Std. 20 W/Std. Jahrgang 1 2. – 5. Std. 

Jahrgang 2 1. – 4. Std. 1. – 4. Std 20 W/Std. Jahrgang 2 1. – 4. Std. 

Jahrgang 3 1. – 5. Std. 1. – 4. Std 24 W/Std. Jahrgang 3 1. – 4. Std. 

Jahrgang 4 2. – 6. Std. 2. – 5. Std 24 W/Std. Jahrgang 4 2. – 5. Std 

 

Testpflicht 

Alle Schülerinnen und Schüler dürfen nur mit einem negativen Testergebnis am Unterricht teilnehmen. 

Hierzu gibt es drei Möglichkeiten, wie Sie vorgehen können. 
 

1. Testung mit einem Selbsttest in der Schule 

Den Kindern wird an zwei Tagen pro Woche ein Selbsttest zur eigenen/selbstständigen Durchführung zur 

Verfügung gestellt. Hierzu ist es unbedingt notwendig, dass alle Schüler*innen pünktlich in der Schule er-

scheinen, um einen reibungslosen und zügigen Ablauf zu gewährleisten.  

Für die Testung in der Schule geben Sie Ihrem Kind bitte unbedingt die unterschriebene Einwilligungser-

klärung (siehe Anhang) mit. Sollten Sie keine Möglichkeit zum Ausdrucken haben, bestätigen Sie die Ein-

willigung zum Test bitte zunächst formlos per Mail oder schriftlich bei der Klassenleitung Ihres Kindes. Sie 

erhalten im Anschluss das Formular per Ranzenpost. 
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2. Vorlage eines negativen Testergebnisses 

Alternativ zur Testung in der Schule können Sie ein negatives Testergebnis eines Testcenters in der Schule 

als Bescheinigung vorlegen. Dieses Testergebnis darf höchstens 72 Stunden alt sein. Bitte geben Sie in 

diesem Fall Ihrem Kind die Bescheinigung des Tests zur Vorlage mit in die Schule.  

Testmöglichkeiten in Grävenwiesbach in der Lehmkauthalle: 
Dienstag und Donnerstag   8.00 – 17.00 Uhr  
            Samstags  9.00 – 15.00 Uhr 

 

Außerdem können Sie auch andere offizielle Testmöglichkeiten nutzen. Eine Aufstellung hierzu finden Sie 

unter Corona-Bürgerteststellen in Hessen (corona-test-hessen.de). 
 

3. Distanzunterricht 

Schüler*innen die nicht an den Testungen in der Schule teilnehmen und auch kein negatives Testergebnis 

vorlegen, dürfen nicht am Präsenzunterricht teilnehmen und werden über die Distanz beschult. Dazu er-

halten die Schüler*innen über das Moodle-Portal die Arbeitspläne. Unterrichtsmaterialien können wie ge-

wohnt auch in der Schule abgeholt werden. 

 

Allgemeine Informationen zum Testen 

Die Schülerinnen und Schüler führen den Test unter Anleitung des Lehrers aber eigenständig und ohne 

aktive Hilfe der durch. Das Kollegium der Wiesbachschule hat sich zwar zur Anleitung dieser Selbsttest 

durch einen Arzt ausbilden lassen, allerdings dürfen Lehrkräfte die Tests nur begleiten und nicht aktiv 

durchführen. Unserer Auffassung nach ist das für alle Kinder der Schule unter Anleitung der Lehrkraft im 

Klassenraum und gut vorbereitet problemlos möglich! 

Sollte sich bei der Testung ein positives Ergebnis zeigen, werden wir das Kind sensibel und unter Einhaltung 

möglichst großer Diskretion aus der Lerngruppe separieren und umgehend von den Eltern abholen lassen. 

 

Tests für die Schule 

Grundsätzlich gilt: Jeder der sich länger als ca. 15 Minuten in der Schule aufhalten will/muss, kann dies nur 

mit einem negativen Covid-19-Test. Diese Regelung gilt auch für Eltern und schulfremde Personen. Gege-

benenfalls stellen wir z. B. für Elterngespräche auch Schnelltest zur Verfügung. 
 

Wir hoffen, in der nötigen Kürze, aber dennoch vollständig die zentralen Informationen für gesammelt zu 

haben. Unser Ziel und der gesellschaftliche Wille ist es, dass alle unsere Kinder möglichst sicher in der 

Schule lernen können. Dafür engagieren sich die Lehrerschaft, die Mitarbeiter*innen und die Schulleitung 

sehr und bitten Sie zugleich um Ihr Vertrauen für unser Vorgehen. Andererseits sind wir auch für Anregun-

gen aus der Elternschaft dankbar. 
 

Bei Rückfragen stehen Ihnen die Klassenlehrer*innen und wir als Schulleitung gerne zur Verfügung. In drin-

genden Fällen können Sie den Schulleiter Herr Drumla jederzeit unter der folgenden T-Mobil-Nummer er-

reichen: 0160-1690429. 

Wir freuen uns auf den anstehenden Schulbeginn und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

J. Drumla – Schulleiter   S. Wauch - Konrektor 

https://www.corona-test-hessen.de/

